
Forderungsanmeldung im Insolvenzverfahren

Anmeldungen sind stets nur an den Insolvenzverwalter

(Treuhänder, Sachwalter) zu senden, nicht an das Gericht.

Bitte beachten Sie auch das gerichtliche Merkblatt zur Forderungsanmeldung.

Schuldner

Insolvenzgericht:
Amtsgericht

Aktenzeichen:

Gläubiger Gläubigervertreter

Genaue Bezeichnung des Gläubigers mit Postan-
schrift, bei Gesellschaften mit Angabe der gesetzli-
chen Vertreter.

Die Beauftragung eines Rechtsanwalts ist freige-
stellt. Die Vollmacht muss sich ausdrücklich auf In-
solvenzsachen erstrecken.

Geschäftszeichen:Geschäftszeichen Geschäftszeichen:

Angemeldete Forderungen

Jede selbständige Forderung ist getrennt anzugeben. Reicht der Raum auf diesem Formular nicht
aus, so sind die weiteren Forderungen in einer Anlage nach dem folgenden Schema aufzuschlüsseln.

Erste Hauptforderung im Rang des § 38 InsO (notfalls geschätzt) €

Zinsen, höchstens bis zum Tag vor der Eröffnung des Verfahrens
% aus                                     € seit dem

€

Kosten, die vor der Eröffnung des Verfahrens entstanden sind €

Summe €

Zweite Hauptforderung im Rang des § 38 InsO (notfalls geschätzt) €

€

€

€

Zinsen, höchstens bis zum Tag vor der Eröffnung des Verfahrens
% aus                                     € seit dem   

Kosten, die vor der Eröffnung des Verfahrens entstanden sind

Summe
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Nachrangige Forderungen (§39 InsO)

Diese Forderungen sind nur anzumelden, wenn das Gericht ausdrücklich hierzu aufgefordert hat (§ 174
Abs. 3 InsO). Die gesetzliche Rangstelle ist durch Ankreuzen zu bezeichnen. Ab Nachrang 3 sind Zinsen
und Kosten gesondert anzugeben und der jeweiligen Hauptforderung zuzuordnen (vgl. § 39 Abs. 3 InsO).

1. Nachrang des § 39 Abs. 1 Nr. 1 €
2. Nachrang des § 39 Abs. 1 Nr. 2 €

3. Nachrang des § 39 Abs. 1 Nr. 3 €

4. Nachrang des § 39 Abs. 1 Nr. 4 €
5. Nachrang des § 39 Abs. 1 Nr. 5 €

6. Nachrang des § 39 Abs. 2 €

Zinsen (§ 39 Abs. 3) zu Nachrang 3 - 4 - 5 - 6 €

Kosten (§ 39 Abs. 3) zu Nachrang 3 - 4 - 5 - 6 €

Summe der nachrangigen Forderungen €

Abgesonderte Befriedigung unter gleichzeitiger Anmeldung des Ausfalls wird beansprucht

Ja, Begründung siehe Anlage

Nein

Forderung aus vorsätzlich begangener unerlaubter Handlung

Ja, die Tatsachen, aus denen sich ergibt, dass es sich nach der Einschätzung der anmeldenden Gläubi-
gerin oder des anmeldenden Gläubigers um eine Forderung aus einer vorsätzlich begangenen uner-
laubten Handlung der Schuldnerin oder des Schuldners handelt, sich in der Anlage genannt

Nein

Grund und nähere Erläuterung der Forderungen (z.B. Warenlieferung, Miete, Darlehen, Reparaturlei-
stung, Arbeitsentgelt, Wechsel, Schadensersatz)

Als Unterlagen, aus denen sich die Forderungen ergeben, sind beigefügt (in 2 Exemplaren):

(Ort) (Datum) (Unterschrift und evtl. Firmenstempel)

Bitte reichen Sie diese Anmeldung und alle weiteren Unterlagen immer in zwei Exemplaren ein.
Beachten Sie auch die Hinweise im gerichtlichen Merkblatt zur Forderungsanmeldung.



Merkblatt
zur Forderungsanmeldung  im Insolvenzverfahren (§ 174 InsO)

Nach Eröffnung des Insolvenzverfahrens haben die Insolvenzgläubigerinnen und -gläubiger ihre
For- derungen bei der Insolvenzverwalterin oder beim Insolvenzverwalter anzumelden. Fehlerhafte
Anmel- dungen können das Verfahren verzögern. Gläubigerinnen und Gläubiger sollten deshalb im
eigenen Interesse die folgenden Hinweise und die Angaben auf dem Anmeldeformular sorgfältig
beachten.
Nähere Einzelheiten ergeben sich aus der Insolvenzordnung, insbesondere aus den §§ 38 - 52, 174
- 186 InsO. Rechtsauskünfte zu Einzelfragen darf das Gericht nicht erteilen. Dies ist Sache der
Rechts- anwältinnen und Rechtsanwälte, Notarinnen und Notare sowie der zugelassenen
Rechtsbeistände.

1. Forderungsanmeldung

Forderungen der Insolvenzgläubigerinnen und -gläubiger sind nicht beim Gericht, sondern bei der
In- solvenzverwalterin oder beim Insolvenzverwalter anzumelden. Insolvenzgläubigerinnen und
-gläubiger sind Personen, die einen zur Zeit der Eröffnung des Insolvenzverfahrens begründeten
Vermögensan- spruch gegen die Schuldnerin oder den Schuldner haben (§ 38 InsO).

Ist eine Sachverwalterin oder ein Sachverwalter bzw. eine Träuhänderin oder ein Träuhänder
bestellt (§§ 270, 313 InsO), so ist die Forderungsanmeldung dort vorzunehmen.

2. Inhalt und Anlagen der Anmeldung

Bei der Anmeldung ist der Grund der Forderung anzugeben, damit die Insolvenzverwalterin oder der
Insolvenzverwalter sie überprüfen kann (z.B. Warenlieferung, Miete, Darlehen, Reparaturleistung,
Ar- beitsentgelt, Wechsel, Schadenersatz). Sind die Gläubigerinnen oder die Gläubiger der Ansicht,
eine Forderung beruhe auf einer unerlaubten Handlung, so haben sie zu jeder dieser Forderungen,
die sich
gegen natürliche Personen richten, die Tatsachen anzugeben, aus denen sich diese Einschätzung
er- gibt.

Alle Forderungen sind in festen Beträgen in inländischer Währung geltend zu machen und abschlie-
ßend zu einer Gesamtsumme zusammenzufassen.

Zinsen können grundsätzlich nur für die Zeit bis zur Eröffnung des Verfahrens (Datum des Eröff-
nungsbeschlusses) angemeldet werden. Sie sind unter Angabe von Zinssatz und Zeitraum auszu-
rechnen und mit einem festen Betrag zu benennen.

Forderungen, die nicht auf Geld gerichtet sind oder deren Geldbetrag unbestimmt ist, sind mit ihrem
Schätzwert anzumelden.

Forderungen in ausländischer Währung sind in inländische Währung umzurechnen und zwar nach
dem Kurswert zur Zeit der Verfahrenseröffnung (§ 45 InsO).

Die Anmeldung sind die Beweisurkunden und sonstigen Schriftstücke beizufügen, aus denen sich
die 
Forderung ergibt. Bevollmächtigte von Gläubigerinnen und Gläubigern sollen der Anmeldung eine
be-
sondere Vollmacht für das Insolvenzverfahren beifügen.

3. Gläubigerinnen und Gläubiger mit Absonderungsrechten

Gläubigerinnen und Gläubiger, die aufgrund eines Pfandrechts oder eines sonstigen
Sicherungsrechts abgesonderte Befriedigung an einem Sicherungsgut beanspruchen können, sind
Insolvenzgläubige- rinnen und -gläubiger, soweit ihnen die Schuldnerin oder der Schuldner auch
persönlich haftet. Diese perslönliche Forderung können sie anmelden.


